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Tatsache, sehe gerade, dass NDS es als Fach eingeführt hat. Hm, schwierig. Immerhin kann
man das Fach aber lediglich mit Weiterbildung unterrichten. Und man stellt dich für Musik ein.

Ich meine nur, dass du gerne Klassenleitung bist und andere Fächer unterrichtest ist schön,
aber daraus lässt sich trotzdem kein Anspruch ableiten.

Ich weiß es auch nicht sicher. Google doch mal die Quereinsteigerbedingungen bei euch. Ich
kenne es so, dass man das Ref braucht, ggf. ein Fach nachstudieren muss. Klar ist es ärgerlich
für dich, weil du in der Vertretung mehr bekommen hast. Ich fürchte aber, dass die Behörde
dich trotzdem so billig wie möglich einstellt. Argumentieren kannst du ja so wie hier, ich würde
allerdings davon ausgehen, dass du keinen Anspruch auf die höhere EG hast. Es muss ja auch
für die "gerecht" bleiben, die zwei Staatsexamen gemacht haben: Wenn Bachelor reichen
würde, könnte sich der Staat die Lehrerausbildung sparen.

Ich würde mir schriftlich geben lassen, was ich tun muss, um die E11 zu kriegen.
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